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Das neue Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

  
 
Verbesserter Verbraucherschutz 
 
Im Juli diesen Jahres hat der 
Deutsche Bundestag eine umfassende 
Reform des fast hundert Jahre alten 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
beschlossen. Das VVG gibt den Ge-
setzlichen Rahmen für alle Ver-
sicherungsverträge vor. Neuverträge 
unterliegen ab dem 01.01.2008 dem 
reformierten Versicherungsrecht und 
Bestandsverträge (Abschluss bis zum 
31.12.2007) ab dem 01.01.2009. Für 
die Bestandspolicen der Lebens- und 
Krankenversicherung gelten Sonder-
regelungen 
 
Die VVG-Reform wurde notwendig, weil 
das bisher geltende Gesetz zum einen 
den gewachsenen Verbraucherschutz-
Anforderungen nicht mehr gerecht und 
zum anderen durch die Rechts-
sprechung erheblich verändert wurde. 
Der Gesetzgeber stärkt mit dieser 
Modernisierung deutlich die Rechte 
der Verbraucher und erhöht gleich-
zeitig die Pflichten der Versicher-
ungswirtschaft. 
 
So werden Beispielsweise die Folgen 
von Anzeigepflicht- und Obliegen-
heitsverletzungen für Versicherungs-
nehmer spürbar abgemildert. Ver-
sicherer müssen zukünftig Risiko-
fragen sorgfältiger stellen und 
können seltener ein Leistungsver-
weigerungsrecht ausüben. Im Bereich 
der Lebensversicherungen gibt es 
einige gravierende Neuerungen, ins-
besondere hinsichtlich Überschuss-
beteiligungen und Rückkaufswerten 
zum Vorteil der Kunden. 
 
Im Folgenden skizzieren wir die 
Kernpunkte der VVG-Reform: 
 
• Wegfall des „Alles-oder-Nichts  

Prinzips“ bei grober Fahr-   
lässigkeit 

 Versicherungsnehmer haben zukünftig 
vorvertraglich nur noch solche Um-
stände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer ausdrücklich gefragt 
hat. Der Versicherer muss darüber 
hinausverdeutlichen, dass die von 
Ihm gestellten Fragen für die 
Risikoerkennung erheblich sind.  

 
Bisher konnte nicht nur die vor-
sätzliche, sondern auch die grobe 
fahrlässige Verletzung von Vertrags- 
pflichten zur kompletten Leistungs- 

freiheit führen. Mit der Reform wird 
dieses „Alles- oder Nichts-Prinzip“ 
bei grob fahrlässigen Pflichtver-
letzungen abgeschafft – im Falle 
eines Schadens hat der Versicherer 
zukünftig nur noch die Möglichkeit, 
die Versicherungsleistung ent-
sprechend der Schwere der Schuld zu 
kürzen(Quotelung). 
Eine komplette Leistungsablehnung 
ist nicht mehr möglich, diese Be-
rechtigung bleibt lediglich bei 
vorsätzlichem Verhalten bestehen. 
 
Zum Beispiel konnte in der Ein-
bruchdiebstahlversicherung ein ge-
kipptes Erdgeschossfenster im 
Schadensfall zu einem vollständigen 
Leistungsverweigerungsrecht führen, 
weil dieses Verhalten grob fahr-
lässig angesehen wurde. Mit dem 
neuen Gesetz besteht Versicherungs-
schutz, und ein möglicher Abzug wird 
nach dem Grad der Schuld der 
Pflichtverletzung bemessen, zum Bei-
spiel nach Dauer der Abwesenheit 
und/oder der Einsehbarkeit des 
offenen Fensters durch Dritte. 
 
Dies ist eine erhebliche Ver-
besserung für die Versicherungs-
nehmer, allerdings ist zu be-
fürchten, dass Versicherer schneller 
und häufiger grobe Fahrlässigkeit 
annehmen werden als bisher, um mög-
liche Leistungskürzungen bewirken zu 
können. Dies vor dem Hintergrund, 
dass die Beweislast bei den Ver-
sicherungsnehmern liegt und sich 
diese vom Vorwurf der grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung entlasten 
müssen. Schadenverhandlungen werden 
also sicherlich komplexer. 
 
• Vorvertragliche Anzeige-   
  pflichten 
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Besondere Bedeutung hat das für die 
private Kranken-, Lebens- oder 
Berufsunfähigkeitsversicherung. Zum 
Beispiel hat die pauschale Frage 
nach Vorerkrankungen und eine 
fehlende Angabe von zeitweiligen 
Rückenbeschwerden den Versicherern 
bisher gestattet, sich bei Eintritt 
eines damit zusammenhängenden Ver-
sicherungsfalles auf die Ver-letzung 
von vorvertraglichen An-
zeigepflichten zu berufen. Nach dem 
neuen VVG wird in diesem Falle das 
„Schweigen“ des Versicherungs-
nehmers nur noch nachteilig (Ver-
tragsrücktritt, Leistungsfreiheit) 
für ihn sein, wenn der Versicher-
ungsgesellschaft explizit eine Frage 
nach Rückenbeschwerden gestellt hat 
und diese Frage für den in Rede 
stehenden Versicher-ungsvertrag von 
Bedeutung ist. 
 
Das Risiko einer Fehleinschätzung, 
ob ein Umstand für das versicherte 
Risiko erheblich ist, liegt damit 
nicht mehr beim Kunden. 
 
• Abtretung in der Haftpflicht- 
  versicherung 
 
Das bislang üblicherweise be-
stehende Abtretungsverbot wird 
fallen. Das hat zur Folge, dass der 
haftpflichtversicherte Schädiger die 
Auseinandersetzung mit dem Ge-
schädigten seinem Versicherer über-
lassen kann. Dadurch wird die Ge-
schäftsbeziehung zwischen Schädiger 
und Geschädigten weniger belastet, 
ein Vorteil in der Beziehung 
zwischen Zulieferer und Abnehmer. 
Faktisch führt die Abtretungs mög-
lichkeit damit zu einem Direkt-
anspruch. Dies war lediglich in der 
KfZ-Haftpflichtversicherung möglich. 
 
• Abschaffung der „Unteilbarkeit 
  der Prämie“ 
 
Wird der Versicherungsvertrag im 
Laufe der Versicherungsperiode ge-
kündigt oder durch Rücktritt be-
endet, muss der Versicherer künftig 
die Prämie nur noch bis zu dem 
Beendigungszeitpunkt bezahlen und 
nicht wie bisher für die gesamte 
Versicherungsperiode. 
 

 
 
• Antragsmodell statt 
  Policenmodell 
 
Den Kunden müssen künftig bereits 
bei der Antragsstellung die wesent-
lichen Unterlagen und Infor-
mationen zum Versicherungsschutz in 
Kenntnis gebracht werden (Antrags-
modell). Bisher bestand diese Ver-
pflichtung erst bei der Übersendung 
der Police (Policenmodell). Hier-
durch soll der Versicherte in der 
Lage versetzt werden, in Kenntnis 
aller Bedingungen Entscheidungen 
zum Abschluss zu treffen, anstatt 
nach Vertragabschluss und in 
Kenntnis aller Umstände zu wider-
rufen. 
 
• Beratungs-, Informations- und 
  Dokumentationspflichten 
 
Die seit Frühjahr 2007 für Ver-
mittler geltenden Beratungs- und 
Dokumentationspflichten wirken mit 
der Reform auch Versicherungs-
unternehmen, die zusätzlich noch 
weitere, zum Teil gravierende In-
formationspflichten auferlegt be-
kommen. Als Beispiel sei das 
„Produktinformationsblatt“ erwähnt, 
welches in einer verständlichen 
Kurzfassung die wesentlichen In-
halte des noch nicht vorliegenden 
Vertrages aufzeigen müssen. 
 
Im Rahmen der Lebens- und Kranken-
versicherung hat der Gesetzgeber 
neue Regelungen hinsichtlich Trans-
parenz (Offenlegung der Prämien-
verwendung) getroffen. Wir erwarten 
darüber hinaus aus der laufenden 
EU-Sektoren-Untersuchung weitere 
Transparenzinitiativen in anderen 
Sparten. 
 
• Änderungen in der Lebens- 
  versicherung 
 
Im neuen Recht der Lebensver-
sicherung gibt es deutliche Ver-
änderungen. 
 
- Eine wesentliche Neuerung bei  
  Kapitalbildenden Verträgen ist zum 
  Beispiel, dass der Anspruch auf 
  Überschussbeteiligungen als Regel- 
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  fall verankert wird (inkl. Des 
  Rechts der Beteiligung an den 
  stillen Reserven). Der Versicherer 
  muss künftig darüber jährlich  
  informieren. 
 
- Weiterhin sind dem Versicher- 
  ungsnehmer realistische Modell- 
  rechnungen mit mindestens drei  
  unterschiedlichen Zinssätzen vor- 
  zulegen. 
 
- Die Kosten für den Abschluss einer 
  Lebensversicherung sind mindestens 
  auf die ersten 5 Jahre Vertrags- 
 
 
 laufzeit zu verteilen. 

- Außerdem ist der Rückkaufswert 
  künftig nach dem Deckungskapital 
  (und nicht mehr nach dem Zeit- 
  wert) der Versicherung zu er- 
  mitteln. Dies gilt auch, wenn der 
  Vertrag vorzeitig beendet wird und  
  sorgt dadurch, insbesondere in den  
  ersten Jahren, für höhere 
  Rückzahlungen. 
 

 
- Verbraucher können Ihre Lebensver- 
  sicherung künftig innerhalb von 30  
  Tagen nach Vertragsabschluss ohne  
  Angabe von Gründen widerrufen. Bei  
  allen anderen Versicherungsver- 
  trägen beträgt die Frist 14 Tage. 
 
• Defination der Berufsunfähig- 
  keitsversicherung 
 
Die private Berufsunfähigkeitsver-
sicherung wird im neuen VVG erstmals 
gesetzlich geregelt und definiert. 
Dies dürfte zukünftig dazu führen, 
dass der „Wildwuchs“ an den Be-
dingungen abnehmen und die Ab-
wicklung eines Schadenfalls für den 
Kunden vereinfacht wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sofern Sie an weiteren Einzelheiten zu der VVG-Reform interessiert sind, 
sprechen Sie uns gerne an. 
 
info@sitax.net 
 
Ihr SiTAX-Team 
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